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Generalversammlung am 18. März 2026

Ort: Pflege –und Förderzentrum
Ernst-Wolfram-Marboe-Gasse 1

2380 Perchtoldsdorf  



Agenda Teil 1/3
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1. Eröffnung und Begrüßung durch den Obmann:
a. Feststellung der Beschlussfähigkeit nach den Statuten. Die Generalversammlung ist ohne 

Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden ordentlichen Mitglieder beschlussfähig. Beschlüsse 
werden mit einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen gefasst. Beschlüsse über 
Änderung der Statuten des Vereins bedarf einer Mehrheit zwei Drittel der gültig abgegebenen 
Stimmen. 

b. Kurzer Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr

2. Kassenbericht: Bericht über Einnahmen und Ausgaben 2024/2025

3. Rechnungsprüferbericht: Bestätigung der korrekten Kassaführung.  

4. Entlastung des Vorstands: Abstimmung über die Entlastung des Vorstands.

5. Wahlen: Wiederbestellung des Vorstands und Wahl der neuen Vorstandsmitglieder Kassier und 
Kassier Stellvertreter
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6. Beschlussfassungen:

a. Statutenänderungen:

Antrag auf Änderungen der Statuten bez. Änderung des Geschäftsjahres auf Kalenderjahr inklusive der 
Behandlung der Mitgliedsbeiträge sowie Information über Änderung im Vereinsregister. Punkt X. der 
Statuten soll (neu) lauten: „Finanzjahr ist das Kalenderjahr“.

Aus o.a. Änderung folgt laut Punkt IV. der Statuten“ Aufbringung der finanziellen und ideellen Mittel“ IV.1b 
Beitrittsgebühren und Mitgliedsbeiträge können während einer Vorstandssitzung vom Vorstand 
vorgeschlagen bzw. abgeändert und von der Generalversammlung beschlossen werden.

Für Mitglieder die den Mitgliedsbeitrag von € 24,- für das Geschäftsjahr 2025/2026 bezahlt haben, soll ein 
Mitgliedsbeitrag für das Kalenderjahr 2026 von € 18,- eingehoben werden. (Anrechnung von 3 Monaten die 
bereits bezahlt wurden).

Für alle anderen Mitglieder ist der Mitgliedsbeitrag für 2026 von € 24,- zu entrichten.

b. Tarifänderung:

Laut dem Punkt IV.1.d Für Erlöse aus Erzeugung, Verkauf und Speicherung von Energie werden die Tarife für die 
Einspeisung und Abnahme in Cent/kWh sowie die Abrechnungszeiträume während einer Vorstandssitzung vom Vorstand 
vorgeschlagen und von der Generalversammlung beschlossen.

Tarife derzeit: Einspeisung 8 Cent, Abnahme 12 Cent

Änderung auf: Einspeisung 8 Cent, Abnahme 11 Cent 
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7.  Aufgrund von Anfragen werden wir auch folgende Themen besprechen:

Mehrfachteilnahme, Teilnahmefaktor, Peer2Peer, „Billig Strom Gesetz“, Netzkostenreduktion, 
Förderungen

8) Sonstiges:

Körperschaftssteuer für Regionale EEGs:

Eine EEG verfolgt oft ökologische Zwecke, gilt aber steuerlich nicht als gemeinnützig im Sinne der 
Bundesabgabenordnung (BAO), da sie die wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder fördert. 
Daher greifen die üblichen Steuerbefreiungen für gemeinnützige Vereine nicht. D.h. auch wir als 
EEG Energy Theresienau müssen 23 % Körperschaftssteuer für 2025 und 2026 zahlen.



Rückblick auf das 
vergangene Vereinsjahr
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Versorgungsgebiet Wien Energie Stromnetz (Wikipedia)



Energiegemeinschaften Perchtoldsdorf
Teile der Aspettensiedlung
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Einzugsgebiet der EEG Energy Theresienau
in Brunn am Gebirge und Vösendorf



Status Produktion und Verbrauch 

Stromerzeugung der Mitglieder seit Start im August 
2024



Status Produktion und Verbrauch 

Strombezug der Mitglieder seit Start im August 2024



Status Produktion und Verbrauch 
Tagesverlauf - Verbrauch  z.B. Sonntag, 15.03.2026



Status Produktion und Verbrauch 

Sommer 01.03.2025– 30.09.2025

=> rd. 40% Bezug innerhalb der EEG



Status Produktion und Verbrauch 

Winter 01.10.2025– 16.03.2026

=> Nur 8% Abdeckung.. sehr schlechter Winter für PV



Status Produktion und Verbrauch 

Zeitraum 15.02.– 16.03.2026

=> wir brauchen weiterhin dringend Konsumenten
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Historische Einspeisetarife der 
OeMAG
https://www.oem-ag.at/marktpreis
Monatsübersicht der Einspeisetarife 2025 Monatsübersicht der Einspeisetarife 2024

Monat Einspeisetarif (ct/kWh) Monat Einspeisetarif (ct/kWh)
Dezember 9,167 Dezember 8,7
November 9,167 November 8,7
Oktober 9,008 Oktober 6,867
September 5,892 September 6,038
August 5,892 August 5,827
Juli 5,965 Juli 5,339
Juni 5,855 Juni 4,655
Mai 5,855 Mai 4,655
April 5,855 April 4,655
März 6,007 März 5,776
Februar 9,73 Februar 6,293
Januar 9,73 Januar 8,137

Summe 88,123 Summe 75,642
Durchschnitt 7,344 Durchschnitt 6,304
EEG 8,000 EEG 8,000

EEG Vorteil 0,656 EEG Vorteil 1,697
% Vorteil 9% % Vorteil 27%

Jänner 2026:   8,84 ct./kWh
Februar 2026: 8,46 ct./kWh

EEG-Stromverkauf: 
8,00 ct./kWh


SO Kosten EEG Ertrag 2026

						1. Vorschlag von SO Strom für 2026

								Vorschlag von SO Strom vom 9.2.2026

								Basis: Energiemenge in der Gemeinschaft ~ 34.000 kWh

								Anmeldepauschale:  10 EUR

								Laufende Entgelt Energieabhängig: 2 Cent/kWh > ~ 680 EUR p.a. mit obiger Energiemenge

								Mindestumsatz: EUR 60/Monat > das reduzieren wir um 25% auf 45 EUR/Monat.

								Zählpunktpauschale: Fällt komplett weg.

								SO Kostenkalkulation für EEG Energy Theresienau

								Ursprüngliche SO Kosten vor Verhandlung für 2026

								Mitgliedsbeitrag € 18,-

								EEG Einnahmen Status Feb26		kWh / Jahr		€ / kWh		€ Netto		 € Brutto

								12 Monate Verbrauch in kWh		34000		0.016		544		544



										Anzahl		MB / Y

								Mitgliedsbeitrag  € 24,- / € 18,- wegen Umstellung auf Kalenderjahr		70		18		1260		1260

														Einnahmen 		1804



								SO Strom Kosten

										kWh / Jahr		€ / kWh		€ Netto		 € Brutto

								12 Monate Verbauch in kWh		34000		0.02		680		816

								Mindestumsatz / Monat €45						540		648

														Summe		1464

								Anmeldepauschale € 10,- pro neuem Mitglied						 



								Einnahmenteilung		Einnahmenverteilung						 € Brutto

								EEG Einnahmen								1804

								SO Strom Kosten		81%						1464

								EEG Anteil für Verein		19%						340

						2. Vorschlag von SO Strom nach Verhandlung



								EEG Einnahmen Status Feb26		kWh / Jahr		€ / kWh		€ Netto		 € Brutto

								12 Monate Verbauch in kWh		34000		0.04		1360		1360



										Anzahl		MB / Y

								Mitgliedsbeitrag  2026 € 18,- und Umstellung auf Kalenderjahr		65		18		1170		1170

														Einnahmen 		2530

								Ausgaben Diverse plus SO Kosten								1864

								Ertrag								666





								Körperschaftssteuer 23%								166.5

								Verfügbares Kapital 2026								499.5



								SO Strom Kosten

										kWh / Jahr		€ / kWh		€ Netto		 € Brutto

								12 Monate Einspeisung kWh		34000		0		0		0

								Pauschale für 2026  € 864,-						0		864

														Summe		864

								Anmeldepauschale € 10,- pro neuem Mitglied						 



								Einnahmenteilung		Einnahmenverteilung						 € Brutto

								EEG Einnahmen								2530

								SO Strom Kosten		34%						864

								EEG Anteil für Verein		66%						1666
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Einspeisung ÖMAG 

				Monatsübersicht der Einspeisetarife 2025										Monatsübersicht der Einspeisetarife 2024

				Monat		Einspeisetarif (ct/kWh)		Veränderung (%)		Veränderung (ct/kWh)				Monat		Einspeisetarif (ct/kWh)		Veränderung (%)		Veränderung (ct/kWh)

				Dezember		9.167		0.00%		0				Dezember		8.7		0.00%		0

				November		9.167		1.80%		0.159				November		8.7		26.70%		1.833

				Oktober		9.008		52.90%		3.116				Oktober		6.867		13.70%		0.829

				September		5.892		0.00%		0				September		6.038		3.60%		0.211

				August		5.892		-1.00%		-0.059				August		5.827		9.10%		0.488

				Juli		5.965		1.90%		0.11				Juli		5.339		14.70%		0.684

				Juni		5.855		0.00%		0				Juni		4.655		0.00%		0

				Mai		5.855		0.00%		0				Mai		4.655		0.00%		0

				April		5.855		-2.50%		-0.152				April		4.655		-19.40%		-1.121

				März		6.007		-38.30%		-3.723				März		5.776		-8.20%		-0.517

				Februar		9.73		0.00%		0				Februar		6.293		-22.70%		-1.844

				Januar		9.73		11.80%		1.03				Januar		8.137		-34.70%		-4.323

				Summe		88.123								Summe		75.642

				Durchschnitt		7.344								Durchschnitt		6.304

				EEG		8.000								EEG		8.000



				EEG Vorteil		0.656								EEG Vorteil		1.697

				% Vorteil		9%								% Vorteil		27%
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Netznutzungsentgelt

				Netznutzungsentgelt Netzebene 7:

								Cent / kW		Cent / kWh		Cent / kWh		Cent / kWh		Cent / kWh

				Bereich Wien:				LP		AP		SNAP		Delta AP/SNAP		Reduktion

				aa) gemessene Leistung 8 292 4,21 3,37				8292		4.21		3.37		0.84		20%

				bb) nicht gemessene Leist. 5 400 /Jahr 6,98 5,58				5400		6.98		5.58		1.4		20%

				cc) unterbrechbar 4,21 3,37						4.21		3.37		0.84		20%

				8. Nach § 5 Abs. 1a wird folgender Abs. 1b eingefügt:

				„(1b) Der Sommer-Nieder-Arbeitspreis (SNAP) gilt nur für Entnahmemengen auf der Netzebene 7,

				die keiner erneuerbaren Energiegemeinschaft gemäß § 5 Abs. 1a zugeordnet sind und für Mengen in

				dieser Zeitspanne, die elektronisch gemessen werden und vom Netzbetreiber ausgelesen wurden.“

				https://www.e-control.at/documents/1785851/0/BGBLA_2025_II_305.pdf/2f26c422-bc89-1e90-75e3-ec7ee1be9efe?t=1766135234748

				1 von 8

				www.ris.bka.gv.at

				BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

				Jahrgang 2025 Ausgegeben am 18. Dezember 2025 Teil II

				305. Verordnung: SNE-V 2018 – Novelle 2026

				305. Verordnung der Regulierungskommission der E-Control, mit der die

				Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2018 geändert wird (SNE-V 2018 – Novelle 2026)

				Auf Grund des § 49 des Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetzes 2010 (ElWOG 2010),

				BGBl. I Nr. 110/2010, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 50/2025, sowie § 12 Abs. 2

				Z 1 des Energie-Control-Gesetzes (E-ControlG), BGBl. I Nr. 110/2010, zuletzt geändert durch das

				Bundesgesetz BGBl. I Nr. 7/2022, wird verordnet:

				Die Verordnung der Regulierungskommission der E-Control, mit der die Entgelte für die

				Systemnutzung bestimmt werden (Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2018 – SNE-V 2018), BGBl. II

				Nr. 398/2017, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 370/2024, wird wie folgt geändert:

				1. § 2 Abs. 1 Z 8 und 9 lautet:

				„8. „Arbeitspreis (AP)“ die auf die elektrische Arbeitseinheit (kWh) angelegten Preisansätze;

				9. „Sommer-Nieder-Arbeitspreis (SNAP)“ die Preisansätze für das Netznutzungsentgelt für die

				elektrische Arbeitseinheit (kWh) im Zeitraum von 1. April bis 30. September, jeweils 10 bis

				16 Uhr, gemäß § 5 Abs. 1b;“

				2. § 2 Abs. 1 Z 15 und 16 lautet:

				„15. „Doppeltarif-Tages-Arbeitspreis (DTAP)“ die Preisansätze für das Netznutzungsentgelt für die

				elektrische Arbeitseinheit (kWh) im Zeitraum von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr im gesamten

				Kalenderjahr;

				16. „Doppeltarif-Nacht-Arbeitspreis (DNAP)“ die Preisansätze für das Netznutzungsentgelt für die

				elektrische Arbeitseinheit (kWh) im Zeitraum von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr des Folgetages im

				gesamten Kalenderjahr.“

				3. § 3 Abs. 1 Z 1 und 2 lautet:

				„1. für den Bereich Österreich ........................................................................... ......................... 31 vH;

				2. für den Bereich Tirol .................................................................................... ..................... 100 vH;“

				4. § 5 Abs. 1 Z 1 bis 6 lautet samt Einleitungssatz:

				„§ 5. (1) Das von Entnehmern pro Zählpunkt zu entrichtende Netznutzungsentgelt wird, soweit

				Abs. 1a nichts Abweichendes festlegt, in Cent wie folgt bestimmt

				14. Dem § 14 wird folgender Abs. 11 angefügt:

				„(11) § 2 Abs. 1, § 3 Abs. 1 Z 1 und 2, § 5 Abs. 1 bis 3, § 6 lit. a und b, § 9 Z 1 bis 3 sowie § 13 Z 1

				bis 6, jeweils in der Fassung der SNE-V 2018 – Novelle 2026, BGBl. II Nr. 305/2025, treten mit

				1. Jänner 2026 in Kraft. § 5 Abs. 1 Z 6 lit. h sublit. dd, lit. i sublit. dd, lit. j sublit. dd sowie lit. l sublit. dd

				treten mit Ablauf des 31. März 2026 außer Kraft. Diese Entgelte sind für Doppeltarifzähler bis 31. März

				2026 zur Abrechnung heranzuziehen; ab 1. April 2026 sind für Doppeltarifzähler die Entgelte gemäß § 5

				Abs. 1 Z 6 lit. h sublit. bb, lit. i sublit. bb, lit. j sublit. bb sowie lit. l sublit. bb zur Anwendung zu

				bringen.“

				Ein Doppel-Tarif (HT/NT) Nacht-Arbeitspreis bezieht sich auf Stromtarife, die durch einen Doppeltarifzähler (auch Zweitarifzähler genannt) ermöglicht werden. Dieser Zähler misst den Verbrauch zu Hochtarifzeiten (HT, meist Tag) und Niedertarifzeiten (NT, meist Nacht) separat. 

				Die wichtigsten Merkmale des Nacht-Arbeitspreises:

				Günstigerer Preis (NT): Der Arbeitspreis (Preis pro Kilowattstunde, ct/kWh) ist während der Nebenzeiten (NT), in der Regel nachts (ca. 22:00 bis 06:00 Uhr), niedriger als am Tag.

				Ersparnis: Nachtstrom ist im Schnitt ca. 10 bis 20 % günstiger als der Strom, der am Tag genutzt wird.

				Voraussetzung: Ein spezieller Zweitarifzähler ist zwingend erforderlich, um die getrennte Erfassung zu ermöglichen.

				Anwendungsbereich: Besonders attraktiv für Haushalte mit Nachtspeicherheizungen, Wärmepumpen oder zur nächtlichen Aufladung von Elektroautos. 

				Kurzfassung Elektrizitätsabgabe

				In der Nationalratssitzung am 12. Dezember 2025 wurde von Abgeordneten der Regierungs­parteien der Initiativantrag 658/A zu einer Änderung des Elektrizitäts­abgabe­gesetzes eingebracht. Die Gesetzes­initiative sieht für das Jahr 2026 eine temporäre Senkung der Elektrizitäts­abgabe vor, wobei der Steuersatz für Privat­haushalte um 93,3 % und für Unternehmen um 45,3 % gesenkt werden soll.

				Das Bruttovolumen der Maßnahme beläuft sich auf ungefähr 520 Mio. EUR. Damit entspricht es dem medial kolportierten Volumen zur Energie­kosten­senkung, das durch höhere Dividenden der Verbund AG (+200 Mio. EUR), der Bundes­immobilien­gesellschaft m.b.H. (BIG; +200 Mio. EUR) und der Österreichischen Beteiligungs AG (ÖBAG; +100 Mio. EUR) finanziert werden soll. Ein gegenläufiger Effekt ergibt sich ab dem Jahr 2027 aus der infolge der Reduktion des Steuersatzes geringeren Energie­abgaben­vergütung für Unternehmen, sodass der Nettoeffekt der Entlastung etwa 110 Mio. EUR geringer ausfällt.

				Die temporäre Abgaben­senkung wird auch unter Berücksichtigung der Gegen­finanzierung das Maastricht-Defizit 2026 erhöhen, da die höheren Dividenden zum Teil von dem Sektor Staat zugerechneten Unternehmen geleistet werden. Auch das für die EU‑Fiskalregeln maßgebliche Netto­ausgaben­wachstum wird erhöht, weil Einnahmen­ausfälle aufgrund von Steuer­senkungen (diskretionäre einnahmen­seitige Maßnahmen) wie Mehr­ausgaben behandelt werden und die höheren Dividenden voraussichtlich nicht gegen­gerechnet werden können.

				Die Strompreise für Haushalte sind im Jahr 2025 etwa 70 % höher als im Jahr 2019, während die Gesamt­inflation seither etwa 30 % betrug. Die geplante Senkung der Elektrizitäts­abgabe wird die Stromkosten im Jahr 2026 um etwa 5 % reduzieren und die Gesamt­inflations­rate wird dadurch um etwa 0,1 %-Punkte gesenkt.



https://www.parlament.gv.at/gegenstand/XXVIII/A/658https://www.e-control.at/documents/1785851/0/BGBLA_2025_II_305.pdf/2f26c422-bc89-1e90-75e3-ec7ee1be9efe?t=1766135234748



Aktuelle Tarife (nur Energiepreis)

EEG Stromverkauf = 12 Cent / kWh 

Zum Vergleich derzeitige Angebote: 

EVN:  12,0 Cent/kWh Brutto (Mit 1. April 2026 für   
   Haushaltskundinnen und -kunden im Netzgebiet der 

  NÖ) 
Verbund: 11,4 Cent/kWh Brutto => Österreich Tarif
Wien Energie: 14,1 Cent/kWh Brutto

Angebote gültig bis E-März 2026, mit 1 Jahr Bindung. Danach wieder 
Anpassung.



KASSABERICHT 2024 / 2025



Kassabericht

Einnahmen Ausgaben

Stromverkauf €     597,95 Stromeinkauf €     398,64

Sponsoring € 1.200,00 Abrechnung €     136,92

Mitgliedsbeiträge €     472,00 Kontoführung €     125,50

Sonstiges €     160,03 Werbung €     474,25

Sonstiges €     336,51

SUMME € 2.429,98 SUMME € 1.471,82
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Saldo per 31.3.2025     € 958,16



Rechnungsprüfungsbericht

Entlastung des Vorstandes



Herzlichen Dank

Werner Breit

 Mitbegründer und Kassier
der

EEG Energy Theresienau



Wahl der neuen Vorstandsmitglieder
Kassier: Dr. Friedrich Reimoser

Kassier Stellvertreter: DI Jens Koch



Ehrenamtlicher Vorstand
EEG Energy Theresienau

Obmann Stellvertreter:
• DI Mag. Christof Federle

Kassier:
• Dr. Friedrich Reimoser  

Kassier Stellvertreter:
• DI Jens Joch

Schriftführerin, Marketing &  
Web-Auftritt:

• Claudia Sumper
• NN

Rechnungsprüfer:
• Franz Brenner
• Ing. Karl Ebermann

Initiator und Obmann:
• Ing. John Huber
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Beschlussfassungen
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Ökostrombeitrag

• Was ist der Ökostrombeitrag und wie wirkt sich die Senkung 
aus? 

• Der Ökostrombeitrag ist eine gesetzlich verpflichtende Abgabe in 
Österreich. Sie soll den Ausbau von Ökostromanlagen finanzieren 
und die Energiewende unterstützen. Die Kosten setzen sich aus 
einer fixen Pauschale und einem prozentualen Aufschlag auf die 
Netzkosten zusammen. Der Betrag wird von den Netzbetreibern 
eingehoben und wird ab 2026 um 14% gesenkt.

• Laut Bundeskanzleramt spart sich ein durchschnittlicher Haushalt 
mit 3.500 kWh dadurch ca. 10 Euro im Jahr.  Bei regionalem EEG 
Strom = 0 KOSTEN
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https://oekostrom.at/strompreismassnahmen-2026/
https://oekostrom.at/strompreismassnahmen-2026/
https://oekostrom.at/strompreismassnahmen-2026/


Elektrizitätsabgabe

• Was ist die Elektrizitätsabgabe und wie wirkt sich die 
Senkung aus? 

• Steuern und Abgaben sind neben dem Energiepreis und dem 
Netztarif eine weitere Komponente des gesamten Strompreises. 
Mit der Elektrizitätsabgabe wird auch der leitungsgebundene 
Energieträger elektrische Energie einer Besteuerung unterzogen. 
Aktuell beträgt die Abgabe 1,5 Cent/kWh und ist grundsätzlich 
für alle zu entrichten. 2026 ist geplant, die Abgabe für Haushalte 
auf das EU-Minimum von 0,1 Cent/kWh zu senken. Für 
Unternehmen auf 0,82 Cent/kWh.

• Laut Bundeskanzleramt spart sich ein durchschnittlicher Haushalt 
mit 3.500 kWh dadurch ca. 50 Euro im Jahr. Bei regionalem EEG 
Strom = 0 KOSTEN 27

https://oekostrom.at/strompreismassnahmen-2026/
https://oekostrom.at/strompreismassnahmen-2026/
https://oekostrom.at/strompreismassnahmen-2026/
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Netznutzungsentgelt Netzebene 7:
Cent / kW Cent / kWh Cent / kWh Cent / kWh Cent / kWh

Bereich Wien: LP AP SNAP Delta AP/SNAP Reduktion
aa) gemessene Leistung 8 292 4,21 3,37 8292 4,21 3,37 0,84 20%
bb) nicht gemessene Leist. 5 400 /Jahr 6,98 5,58 5400 6,98 5,58 1,4 20%
cc) unterbrechbar 4,21 3,37 4,21 3,37 0,84 20%

305. Verordnung der Regulierungskommission der E-Control, mit der die Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2018 
geändert wird (SNE-V 2018 – Novelle 2026)
9. „Sommer-Nieder-Arbeitspreis (SNAP)“ die Preisansätze für das Netznutzungsentgelt für die elektrische Arbeitseinheit 
(kWh) im Zeitraum von 1. April bis 30. September, jeweils 10 bis 16 Uhr, gemäß § 5 Abs. 1b;“
Dem § 14 wird folgender Abs. 11 angefügt:
„(11) § 2 Abs. 1, § 3 Abs. 1 Z 1 und 2, § 5 Abs. 1 bis 3, § 6 lit. a und b, § 9 Z 1 bis 3 sowie § 13 Z 1 bis 6, jeweils in der 
Fassung der SNE-V 2018 – Novelle 2026, BGBl. II Nr. 305/2025, treten mit 1. Jänner 2026 in Kraft.
§ 5 Abs. 1 Z 6 lit. h sublit. dd, lit. i sublit. dd, lit. j sublit. dd sowie lit. l sublit. dd treten mit Ablauf des 31. März 2026 außer 
Kraft.
Diese Entgelte sind für Doppeltarifzähler bis 31. März 2026 zur Abrechnung heranzuziehen; ab 1. April 2026 sind für 
Doppeltarifzähler die Entgelte gemäß § 5 Abs. 1 Z 6 lit. h sublit. bb, lit. i sublit. bb, lit. j sublit. bb sowie lit. l sublit. bb zur 
Anwendung zu bringen.“
BGB: https://www.e-control.at/documents/1785851/0/BGBLA_2025_II_305.pdf/2f26c422-bc89-1e90-75e3-
ec7ee1be9efe?t=1766135234748

Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2026

Für Verbraucher von > 5000 kWh / Jahr
Ziel: Verbraucher zu motivieren, Geräte in dieser Zeit zu verwenden. Werbung soll folgen.  

https://www.e-control.at/documents/1785851/0/BGBLA_2025_II_305.pdf/2f26c422-bc89-1e90-75e3-ec7ee1be9efe?t=1766135234748
https://www.e-control.at/documents/1785851/0/BGBLA_2025_II_305.pdf/2f26c422-bc89-1e90-75e3-ec7ee1be9efe?t=1766135234748
https://www.e-control.at/documents/1785851/0/BGBLA_2025_II_305.pdf/2f26c422-bc89-1e90-75e3-ec7ee1be9efe?t=1766135234748
https://www.e-control.at/documents/1785851/0/BGBLA_2025_II_305.pdf/2f26c422-bc89-1e90-75e3-ec7ee1be9efe?t=1766135234748
https://www.e-control.at/documents/1785851/0/BGBLA_2025_II_305.pdf/2f26c422-bc89-1e90-75e3-ec7ee1be9efe?t=1766135234748
https://www.e-control.at/documents/1785851/0/BGBLA_2025_II_305.pdf/2f26c422-bc89-1e90-75e3-ec7ee1be9efe?t=1766135234748
https://www.e-control.at/documents/1785851/0/BGBLA_2025_II_305.pdf/2f26c422-bc89-1e90-75e3-ec7ee1be9efe?t=1766135234748
https://www.e-control.at/documents/1785851/0/BGBLA_2025_II_305.pdf/2f26c422-bc89-1e90-75e3-ec7ee1be9efe?t=1766135234748
https://www.e-control.at/documents/1785851/0/BGBLA_2025_II_305.pdf/2f26c422-bc89-1e90-75e3-ec7ee1be9efe?t=1766135234748
https://www.e-control.at/documents/1785851/0/BGBLA_2025_II_305.pdf/2f26c422-bc89-1e90-75e3-ec7ee1be9efe?t=1766135234748
https://www.e-control.at/documents/1785851/0/BGBLA_2025_II_305.pdf/2f26c422-bc89-1e90-75e3-ec7ee1be9efe?t=1766135234748

Tabelle1

								Vorschlag von SO Strom vom 9.2.2026

								Basis: Energiemenge in der Gemeinschaft ~ 34.000 kWh

								Anmeldepauschale:  10 EUR

								Laufende Entgelt Energieabhängig: 2 Cent/kWh > ~ 680 EUR p.a. mit obiger Energiemenge

								Mindestumsatz: EUR 60/Monat > das reduzieren wir um 25% auf 45 EUR/Monat.

								Zählpunktpauschale: Fällt komplett weg.

								SO Kostenkalkulation für EEG Energy Theresienau



								EEG Einnahmen Status Feb26		kWh / Jahr		€ / kWh		€ Netto		 € Brutto

								12 Monate Einspeisung kWh		34000		0.016		544		544



										Anzahl		MB / Y

								Mitgliedsbeitrag  € 24,-		70		24		1680		1680

														Einnahmen 		2224



								SO Strom Kosten

										kWh / Jahr		€ / kWh		€ Netto		 € Brutto

								12 Monate Einspeisung kWh		34000		0.02		680		816

								Mindestumsatz / Monat €45						540		648

														Summe		1464

								Anmeldepauschale € 10,- pro neuem Mitglied						 



								Einnahmenteilung		Einnahmenverteilung						 € Brutto

								EEG Einnahmen								2224

								SO Strom Kosten		66%						1464

								EEG Anteil für Verein		34%						760



								SO Strom Kosten

										kWh / Jahr		€ / kWh		€ Netto		 € Brutto

								12 Monate Einspeisung kWh		34000		0.02		680		816

								Mindestumsatz / Monat € 30,-						360		432

														Summe		1248

								Anmeldepauschale € 10,- pro neuem Mitglied						 



								Einnahmenteilung		Einnahmenverteilung						 € Brutto

								EEG Einnahmen								2224

								SO Strom Kosten		56%						1248

								EEG Anteil für Verein		44%						976

								Wir bitten um die BLAUE Variante. Der Anteil für SO Srom ist immer noch größer als für unseren Verein.
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Netznutzungsentgelt

				Netznutzungsentgelt Netzebene 7:

								Cent / kW		Cent / kWh		Cent / kWh		Cent / kWh		Cent / kWh

				Bereich Wien:				LP		AP		SNAP		Delta AP/SNAP		Reduktion

				aa) gemessene Leistung 8 292 4,21 3,37				8292		4.21		3.37		0.84		20%

				bb) nicht gemessene Leist. 5 400 /Jahr 6,98 5,58				5400		6.98		5.58		1.4		20%

				cc) unterbrechbar 4,21 3,37						4.21		3.37		0.84		20%

				8. Nach § 5 Abs. 1a wird folgender Abs. 1b eingefügt:

				„(1b) Der Sommer-Nieder-Arbeitspreis (SNAP) gilt nur für Entnahmemengen auf der Netzebene 7,

				die keiner erneuerbaren Energiegemeinschaft gemäß § 5 Abs. 1a zugeordnet sind und für Mengen in

				dieser Zeitspanne, die elektronisch gemessen werden und vom Netzbetreiber ausgelesen wurden.“

				https://www.e-control.at/documents/1785851/0/BGBLA_2025_II_305.pdf/2f26c422-bc89-1e90-75e3-ec7ee1be9efe?t=1766135234748
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				BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

				Jahrgang 2025 Ausgegeben am 18. Dezember 2025 Teil II

				305. Verordnung: SNE-V 2018 – Novelle 2026

				305. Verordnung der Regulierungskommission der E-Control, mit der die

				Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2018 geändert wird (SNE-V 2018 – Novelle 2026)

				Auf Grund des § 49 des Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetzes 2010 (ElWOG 2010),

				BGBl. I Nr. 110/2010, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 50/2025, sowie § 12 Abs. 2

				Z 1 des Energie-Control-Gesetzes (E-ControlG), BGBl. I Nr. 110/2010, zuletzt geändert durch das

				Bundesgesetz BGBl. I Nr. 7/2022, wird verordnet:

				Die Verordnung der Regulierungskommission der E-Control, mit der die Entgelte für die

				Systemnutzung bestimmt werden (Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2018 – SNE-V 2018), BGBl. II

				Nr. 398/2017, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 370/2024, wird wie folgt geändert:

				1. § 2 Abs. 1 Z 8 und 9 lautet:

				„8. „Arbeitspreis (AP)“ die auf die elektrische Arbeitseinheit (kWh) angelegten Preisansätze;

				9. „Sommer-Nieder-Arbeitspreis (SNAP)“ die Preisansätze für das Netznutzungsentgelt für die

				elektrische Arbeitseinheit (kWh) im Zeitraum von 1. April bis 30. September, jeweils 10 bis

				16 Uhr, gemäß § 5 Abs. 1b;“

				2. § 2 Abs. 1 Z 15 und 16 lautet:

				„15. „Doppeltarif-Tages-Arbeitspreis (DTAP)“ die Preisansätze für das Netznutzungsentgelt für die

				elektrische Arbeitseinheit (kWh) im Zeitraum von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr im gesamten

				Kalenderjahr;

				16. „Doppeltarif-Nacht-Arbeitspreis (DNAP)“ die Preisansätze für das Netznutzungsentgelt für die

				elektrische Arbeitseinheit (kWh) im Zeitraum von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr des Folgetages im

				gesamten Kalenderjahr.“

				3. § 3 Abs. 1 Z 1 und 2 lautet:

				„1. für den Bereich Österreich ........................................................................... ......................... 31 vH;

				2. für den Bereich Tirol .................................................................................... ..................... 100 vH;“

				4. § 5 Abs. 1 Z 1 bis 6 lautet samt Einleitungssatz:

				„§ 5. (1) Das von Entnehmern pro Zählpunkt zu entrichtende Netznutzungsentgelt wird, soweit

				Abs. 1a nichts Abweichendes festlegt, in Cent wie folgt bestimmt

				14. Dem § 14 wird folgender Abs. 11 angefügt:

				„(11) § 2 Abs. 1, § 3 Abs. 1 Z 1 und 2, § 5 Abs. 1 bis 3, § 6 lit. a und b, § 9 Z 1 bis 3 sowie § 13 Z 1

				bis 6, jeweils in der Fassung der SNE-V 2018 – Novelle 2026, BGBl. II Nr. 305/2025, treten mit

				1. Jänner 2026 in Kraft. § 5 Abs. 1 Z 6 lit. h sublit. dd, lit. i sublit. dd, lit. j sublit. dd sowie lit. l sublit. dd

				treten mit Ablauf des 31. März 2026 außer Kraft. Diese Entgelte sind für Doppeltarifzähler bis 31. März

				2026 zur Abrechnung heranzuziehen; ab 1. April 2026 sind für Doppeltarifzähler die Entgelte gemäß § 5

				Abs. 1 Z 6 lit. h sublit. bb, lit. i sublit. bb, lit. j sublit. bb sowie lit. l sublit. bb zur Anwendung zu

				bringen.“

				Ein Doppel-Tarif (HT/NT) Nacht-Arbeitspreis bezieht sich auf Stromtarife, die durch einen Doppeltarifzähler (auch Zweitarifzähler genannt) ermöglicht werden. Dieser Zähler misst den Verbrauch zu Hochtarifzeiten (HT, meist Tag) und Niedertarifzeiten (NT, meist Nacht) separat. 

				Die wichtigsten Merkmale des Nacht-Arbeitspreises:

				Günstigerer Preis (NT): Der Arbeitspreis (Preis pro Kilowattstunde, ct/kWh) ist während der Nebenzeiten (NT), in der Regel nachts (ca. 22:00 bis 06:00 Uhr), niedriger als am Tag.

				Ersparnis: Nachtstrom ist im Schnitt ca. 10 bis 20 % günstiger als der Strom, der am Tag genutzt wird.

				Voraussetzung: Ein spezieller Zweitarifzähler ist zwingend erforderlich, um die getrennte Erfassung zu ermöglichen.

				Anwendungsbereich: Besonders attraktiv für Haushalte mit Nachtspeicherheizungen, Wärmepumpen oder zur nächtlichen Aufladung von Elektroautos. 

				Kurzfassung Elektrizitätsabgabe

				In der Nationalratssitzung am 12. Dezember 2025 wurde von Abgeordneten der Regierungs­parteien der Initiativantrag 658/A zu einer Änderung des Elektrizitäts­abgabe­gesetzes eingebracht. Die Gesetzes­initiative sieht für das Jahr 2026 eine temporäre Senkung der Elektrizitäts­abgabe vor, wobei der Steuersatz für Privat­haushalte um 93,3 % und für Unternehmen um 45,3 % gesenkt werden soll.

				Das Bruttovolumen der Maßnahme beläuft sich auf ungefähr 520 Mio. EUR. Damit entspricht es dem medial kolportierten Volumen zur Energie­kosten­senkung, das durch höhere Dividenden der Verbund AG (+200 Mio. EUR), der Bundes­immobilien­gesellschaft m.b.H. (BIG; +200 Mio. EUR) und der Österreichischen Beteiligungs AG (ÖBAG; +100 Mio. EUR) finanziert werden soll. Ein gegenläufiger Effekt ergibt sich ab dem Jahr 2027 aus der infolge der Reduktion des Steuersatzes geringeren Energie­abgaben­vergütung für Unternehmen, sodass der Nettoeffekt der Entlastung etwa 110 Mio. EUR geringer ausfällt.

				Die temporäre Abgaben­senkung wird auch unter Berücksichtigung der Gegen­finanzierung das Maastricht-Defizit 2026 erhöhen, da die höheren Dividenden zum Teil von dem Sektor Staat zugerechneten Unternehmen geleistet werden. Auch das für die EU‑Fiskalregeln maßgebliche Netto­ausgaben­wachstum wird erhöht, weil Einnahmen­ausfälle aufgrund von Steuer­senkungen (diskretionäre einnahmen­seitige Maßnahmen) wie Mehr­ausgaben behandelt werden und die höheren Dividenden voraussichtlich nicht gegen­gerechnet werden können.

				Die Strompreise für Haushalte sind im Jahr 2025 etwa 70 % höher als im Jahr 2019, während die Gesamt­inflation seither etwa 30 % betrug. Die geplante Senkung der Elektrizitäts­abgabe wird die Stromkosten im Jahr 2026 um etwa 5 % reduzieren und die Gesamt­inflations­rate wird dadurch um etwa 0,1 %-Punkte gesenkt.



https://www.parlament.gv.at/gegenstand/XXVIII/A/658https://www.e-control.at/documents/1785851/0/BGBLA_2025_II_305.pdf/2f26c422-bc89-1e90-75e3-ec7ee1be9efe?t=1766135234748



Tarifblatt EEG bis 31.12.205
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Beschreibung Wert (netto)
Mitgliedsgebühr EEG € 24,- / Jahr

Strompreis Verbraucher € 0,12 Cent / kWh

Vergütung Einspeiser € 0,08 Cent / kWh

Strompreisanpassung Jedes Quartal lt. Marktsituation

Abrechnung Quartalsweise

Stromaufteilung Dynamisch- anteilig nach Verbrauch

Bezahlung / Auszahlung Quartalsweise über Bankeinzug /Überweisung

Stromzähler Smart Meter mit ¼ Stundenauslesung

Kündigungsfrist 1 Monat



Tarifblatt EEG 2026

30

Beschreibung Wert (netto)
Mitgliedsgebühr EEG € 24,- / Jahr (€ 18,-)

Strompreis Verbraucher € 0,11 Cent / kWh

Vergütung Einspeiser € 0,08 Cent / kWh

Strompreisanpassung Je nach Marktsituation und Beschluss der 
Mitglieder

Abrechnung 31.Juli / 31. Dezember (2 mal pro Jahr) 

Stromaufteilung Dynamisch- anteilig nach Verbrauch

Bezahlung / Auszahlung Jänner / August über Bankeinzug /Überweisung

Stromzähler Smart Meter mit ¼ Stundenauslesung

Kündigungsfrist 1 Monat



Abstimmung & Beschlussfassung
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a. Statutenänderungen:

Antrag auf Änderungen der Statuten bez. Änderung des Geschäftsjahres auf 
Kalenderjahr inklusive der Behandlung der Mitgliedsbeiträge sowie Information 
über Änderung im Vereinsregister. Punkt X. der Statuten soll (neu) lauten: 
„Finanzjahr ist das Kalenderjahr“.

Aus o.a. Änderung folgt laut Punkt IV. der Statuten“ Aufbringung der 
finanziellen und ideellen Mittel“ IV.1b Beitrittsgebühren und Mitgliedsbeiträge 
können während einer Vorstandssitzung vom Vorstand vorgeschlagen bzw. 
abgeändert und von der Generalversammlung beschlossen werden.

Für Mitglieder die den Mitgliedsbeitrag von € 24,- für das Geschäftsjahr 
2025/2026 bezahlt haben, soll ein Mitgliedsbeitrag für das Kalenderjahr 2026 
von € 18,- eingehoben werden. (Anrechnung von 3 Monaten die bereits bezahlt 
wurden).

Für alle anderen Mitglieder ist der Mitgliedsbeitrag für 2026 von € 24,- zu 
entrichten.



Abstimmung & Beschlussfassung

b. Tarifänderung:

• Laut dem Punkt IV.1.d Für Erlöse aus Erzeugung, Verkauf und 
Speicherung von Energie werden die Tarife für die Einspeisung 
und Abnahme in Cent/kWh sowie die Abrechnungszeiträume 
während einer Vorstandssitzung vom Vorstand vorgeschlagen 
und von der Generalversammlung beschlossen.

• Tarife derzeit: Einspeisung 8 Cent, Abnahme 12 Cent

• Änderung auf: Einspeisung 8 Cent, Abnahme 11 Cent 
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Agenda Teil 3/3
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7.  Aufgrund von Anfragen werden wir auch folgende Themen besprechen:

Mehrfachteilnahme, Teilnahmefaktor, Peer2Peer, „Billig Strom Gesetz“, 
Netzkostenreduktion, Förderungen

8) Sonstiges:

Körperschaftssteuer für Regionale EEGs:

Eine EEG verfolgt oft ökologische Zwecke, gilt aber steuerlich nicht als 
gemeinnützig im Sinne der Bundesabgabenordnung (BAO), da sie die 
wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder fördert. Daher greifen die 
üblichen Steuerbefreiungen für gemeinnützige Vereine nicht. D.h. auch wir 
als EEG Energy Theresienau müssen 23 % Körperschaftssteuer für 2025 
und 2026 zahlen.



Förderungen 



Förderprogramm des Klima- und Energiefonds  
„Energiegemeinschaften 2025“

Hintergrund

• Energiegemeinschaften in Österreich boomen weiter – mittlerweile gibt es 

österreichweit knapp 10.000 Gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen, Erneuerbare-

Energie-Gemeinschaften und Bürgerenergiegemeinschaften. 

• Sie fördern eine nachhaltige, kosteneffiziente und gemeinschaftliche 

Energieversorgung mit ökologischen, wirtschaftlichen und sozialgemeinschaftlichen 

Vorteilen. Ziel der aktuellen Ausschreibung „Energiegemeinschaften 2025“ des 

Klima- und Energiefonds ist es, die Weiterentwicklung bereits bestehender 

Energiegemeinschaften zu fördern, die durch soziale Teilhabe, gemeinschaftliche 

Infrastruktur und technologische Innovationen nachhaltige, langfristig stabile und 

kostengünstige Energieversorgung vor Ort ermöglichen.

• Das Förderprogramm unterstützt diese heuer mit 5,3 Millionen Euro, dotiert aus 

Mitteln des Bundesministeriums Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET).
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Förderprogramm des Klima- und Energiefonds  
„Energiegemeinschaften 2025“

Ziele des Programms

• Energiegemeinschaften und gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen 
weiterentwickeln und ihre Integration ins Energiesystem vertiefen Innovation zur 
Flexibilisierung des Strombezugs vorantreiben Haushalten und Unternehmen 
Möglichkeiten eröffnen, sich aktiv an der Transformation des Energiesystems zu 
beteiligen Einbeziehung schutzbedürftiger/von Energiearmut betroffener 
Personen in die Energiewende fördern Erhebung quantitativer Daten und 
Monitoring der gesetzten Maßnahmen in Energiegemeinschaften und 
gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen
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Angebot Collectiv Energie

1. Projektmanagement und Projekt-Kick-Off  
• Durchführung Kick-Off: Schärfung Projektziele, Festlegung Roadmap und Zuständigkeiten  
• Regelmäßige Abstimmung mit dem Auftraggeber 
• Check rechtliche Änderungen ElWG    
•  
2. Zielgruppendefinition und Nutzenversprechen KMUSs  
• Zielgruppenschärfung Kleingewerbe und Mittelbetriebe  
• Identifikation der relevanten, energieintensiven Kleingewerbe, Erstellung Long List am Umspannwerk  
• Long List Mittelbetriebe am Umspannwerk  
• Kostenvorteilsrechnung: Lastprofil-basiert, Neuerungen ElWG, Abgabe, etc. 
• Argumente für Geschäftsführer (klar, einfach, messbar) 
• Potentiale für Unternehmen im Kontext Laststeuerung und -verschiebung, intelligentes/gesteuertes Speichern 

und Laden, die Bereitstellung von Flexibilitäten, Steuerbare Lasten wie Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge, 
Flexible/dynamische Strom- und Netztarife 

• Aufbau Vertriebsunterlage (1-Seiter)    
 
3. Unterstützung Vertriebsaktivitäten 
• Wirtschaftlichkeits-Quickcheck pro Betrieb 
• Analyse bestehende Stromkosten, Grobsimulation EEG Vorteile, Darstellung Einsparungspotential  
• Aktive Akquiseunterstützung    

37
Angebot Collectiv Energie für 4 Manntage bzw. 32 Stunden um € 4.000,,-

2 h

4 h

20 h
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ENERGIEWENDE
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Ca. 10.000  EEGs in Österreich
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https://stromverbindet.energiegemeinschaften.gv.at/eegs/43b79102-cc76-4ae5-9d16-012956dd6159

https://stromverbindet.energiegemeinschaften.gv.at/
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https://stromverbindet.energiegemeinschaften.gv.at/
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Sprechen wir über die Stromwende
2030 soll der österreichische Stromverbrauch (national bilanziell) zu 100% aus 

Erneuerbaren gedeckt werden. 
Dazu braucht es 27 TWh zusätzliche erneuerbare Erzeugungskapazitäten
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